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Verkürzung der Redezeit nach mehrfacher Meldung (TOP-

Übergreifend) 

 

Liebe Mitglieder des Studierendenparlament, 

 

Im Rahmen des von der GSK entwickelten Konzepts gegen 

diskriminierendes Verhalten in der Hochschulpolitik, wurden die 

Vorsitzenden mit dem vorliegenden Antrag beauftragt. 

 

Wir bitten darum der folgenden Änderung der Geschäftsordnung 

zuzustimmen:  

 

 

Füge als §12 (4) ein:  

 

Hat eine Person bereits fünf mal geredet (ohne das Vorstellen eigener 

Berichte, eigener Anträge und Stellungnahmen aus Ausschüssen, eigener 

Personalbefragung), darf diese Person für den Rest der Sitzung pro TOP 

nur noch zwei Minuten lang reden. Diese Begrenzung kann für einen TOP 

durch eine Zwei-Drittel-Mehrheit auf 5 Minuten erhöht werden. 

 

 

Begründung 

 
Wenn wenige Menschen den Diskurs dominieren, ist es für andere, 
insbesondere Einsteiger*innen und diskriminierte Menschengruppen, 
wesentlich schwieriger, sich aktiv am demokratischen Diskurs zu beteiligen, 
als wenn die Redezeiten zwischen möglichst vielen Menschen aufgeteilt 
werden. Des Weiteren ist eher nicht davon auszugehen, dass eine einzelne 
Person herausragende Expertise in allen Tagesordnungspunkten besitzt, 
unfähig war, diese Expertise an andere Personen weiterzugeben und nicht 
dazu in der Lage ist, sich kurz zu fassen. Für den unwahrscheinlichen Fall, 
dass doch ein solcher Mensch existiert, kann eine ⅔ Mehrheit diesem 
Menschen durch die Verlängerung auf 5 Minuten pro TOP gewährleisten, 
dass alles Relevante gesagt wird.  
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Carla Wüller und Noëmi Preisler 

Gleichstellungskommission 

des Studierendenparlamentes 

Equal opportunities committee of 

the Student Parliament 

 

Carla Wüller 

Vorsitzende 

 

Noëmi Preisler 

Stellv. Vorsitzende 

 

c/o 

AStA der RWTH Aachen 

Pontwall 3 

52062 Aachen 

GERMANY 

 

+49 241 80-93792 
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